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Amtliche Bekanntmachungen des Bürgermeisters

Beschlüsse der Gemeindevertretersitzung der
Gemeinde Niedergörsdorf

vom 16.1.20215, welche im Kleinen Saal des Kulturzentrums DAS HAUS,
Kastanienallee 21, 14913 Niedergörsdorf stattfand.

Im nicht öffentlichen T eil der Sitzung wurden folgende
Beschlüsse gefasst:

TOP 2.1:
Die Gemeindevertretung Niedergörsdorf beschließt einstimmig, die Firma
MÖBEL MAL ANDERS, Heinrich-Zille-Straße 11, 14943 Luckenwalde, mit
der Ausführung der Arbeiten im Bauvorhaben „Umnutzung Umspann-
werk zum Jugendfeuerwehrraum“, Los 11: Küche und Möblierung“ zu
beauftragen (Beschluss-Nr . 31/12/15).

TOP 2.2:
Die Gemeindevertretung Niedergörsdorf beschließt einstimmig, die Firma
Kühnicke Tank und Anlagenreinigung, Neu Langerwisch 15 in 14552
Michendorf, mit der Ausführung der Arbeiten im Bauvorhaben „Umnut-
zung Umspannwerk zum Jugendfeuerwehrraum“, Los 12: Entsorgung
Transformatoren“ zu beauftragen (Beschluss-Nr . 32/12/15).

TOP 3:
Die Gemeindevertretung Niedergörsdorf beschließt einstimmig den Ab-
schluss eines Tauschvertrages für die Flurstücke 271 und 353 in der
Flur 1 der Gemarkung Seehausen (Beschluss-Nr . 33/12/15).

TOP 4:
Die Gemeindevertretung Niedergörsdorf beschließt einstimmig den Ver-
kauf des Grund und Bodens des Flurstückes 76/13, Flur 1, Gemarkung
Altes Lager (Beschluss-Nr . 34/12/15).

TOP 5:
Die Gemeindevertretung Niedergörsdorf beschließt einstimmig die Ver-
gabe eines Kommunaldarlehens in Höhe von 273.235,25 € zum Zwecke
der Umschuldung (Beschluss-Nr . 35/12/15).

Im öffentlichen T eil der Sitzung wurden folgende Beschlüsse
gefasst:

TOP 8:
Die Gemeindevertretung Niedergörsdorf beschließt einstimmig das
Haushaltssicherungskonzept der Gemeinde Niedergörsdorf für den Zeit-
raum 2016 bis 2019 (Beschluss-Nr . 36/12/15).

TOP 9:
Die Gemeindevertretung Niedergörsdorf beschließt einstimmig die
Haushaltssatzung 2016 der Gemeinde Niedergörsdorf mit ihren Anlagen
(Beschluss-Nr . 37/12/15).

TOP 10:
Die Gemeindevertretung Niedergörsdorf stellt einstimmig den geprüften
Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2014 fest und bestätigt die im
Prüfbericht des Gemeindeprüfungsamtes des Landkreises Teltow-Fläming
aufgezeigten Ergebnisse der Prüfung des Jahresabschlusses 2014 der
Gemeinde Niedergörsdorf (Beschluss-Nr . 38/12/15).

TOP 11:
Die Gemeindevertretung Niedergörsdorf beschließt mit 17 Ja-Stimmen
und einer Stimmenthaltung, dem Hauptverwaltungsbeamten, Herrn Wilfried
Rauhut, für das Haushaltsjahr 2014 die uneingeschränkte Entlastung zu
erteilen (Beschluss-Nr . 39/12/15).

TOP 12:
Die Gemeindevertretung Niedergörsdorf beschließt einstimmig die Sat-
zung der Gemeinde Niedergörsdorf zur Umlage der Verbandsbeiträge
des Wasser- und Bodenverbandes „Nuthe-Nieplitz“
(Beschluss-Nr . 40/12/15).

Satzung der Gemeinde Niedergörsdorf
zur Umlage der V erbandsbeiträge des

Wasser- und Bodenverbandes „Nuthe-Nieplitz“

Aufgrund der §§ 3 und 28 Abs. 2 Nr. 9 der Kommunalverfassung des
Landes Brandenburg (BbgKVerf) vom 18. Dezember 2007 (GVBl. I/ 07,[Nr.
19], S. 286), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 10. Juli
2014 (GVBl. I/14, [Nr. 32]),und des § 80 Abs. 2 des Brandenburgischen
Wassergesetzes (BbgWG) in der Fassung der Bekanntmachung vom
02. März 2012 (GVBl. I/12, [Nr. 20]), zuletzt geändert durch Artikel 12 des
Gesetzes vom 10. Juli 2014 (GVBl. I/14, [Nr. 32]), hat die Gemeindever-
tretung der Gemeinde Niedergörsdorf in ihrer Sitzung  am 16.12.2015
folgende Satzung zur Umlage der Verbandsbeiträge des Wasser- und
Bodenverbandes „Nuthe-Nieplitz“ beschlossen:

§ 1
Allgemeines

(1) Die Gemeinde Niedergörsdorf ist auf Grund des § 2 des Gesetzes
über die Bildung von Gewässerunterhaltungsverbänden (GUVG)
vom 13. März 1995 (GVBl. I/95, [Nr. 03], S.14), zuletzt geändert
durch Gesetz vom 05. Dezember 2013 (GVBl. I/13, [Nr.39]), gesetz-
liches Pflichtmitglied des Wasser- und Bodenverbandes „Nuthe-
Nieplitz“.
Die Zuordnung der Grundstücke zum Gebiet des Verbandes ergibt
sich aus der Verbandssatzung in der jeweils geltenden Fassung.

(2) Die Verbandsmitglieder haben auf der Grundlage der Verbands-
satzung des Wasser- und Bodenverbandes „Nuthe-Nieplitz“ Beiträ-
ge zu leisten, die zur Erfüllung ihrer Aufgaben und Verbindlichkeiten
und zu einer ordentlichen Haushaltsführung erforderlich sind. Die
Beiträge bestehen in Geldleistungen.

§ 2
Gegenstand der Umlage

(1) Die Gemeinde Niedergörsdorf erhebt kalenderjährlich eine Umlage,
mit der die von ihr an den Wasser- und Bodenverband “Nuthe-Nieplitz“
zu zahlenden Verbandsbeiträge sowie bei der Umlegung der
Verbandsbeiträge entstehenden Verwaltungskosten auf die Eigen-
tümer bzw. Erbbauberechtigten derjenigen Grundstücke, die nicht
im Eigentum der Gemeinde, des Bundes, des Landes oder einer
anderen Gebietskörperschaft stehen, umgelegt werden.

(2) Die Umlage wird als Jahresbeitrag erhoben. Sie entsteht mit Beginn
des Kalenderjahres, für das sie zu erheben ist, und wird nach
Bekanntgabe des Beitrages vom Wasser- und Bodenverbandes ge-
genüber der Gemeinde für das Kalenderjahr festgesetzt.

§ 3
Fälligkeit

(1) Die Umlage wird zu je einem Viertel ihres Jahresbeitrages am 15.
Februar, 15. Mai, 15. August und 15. November fällig.

(2) Abweichend von Satz 1 wird die Umlage wie folgt fällig:

a) am 15. August mit ihrem Jahresbetrag, wenn dieser 15,00 Euro
nicht übersteigt,

b) am 15. Februar und 15. August zu je einer Hälfte ihres Jahres-
betrages, wenn dieser 30,00 Euro nicht übersteigt.

(3) Wird der Abgabenbescheid dem Umlagepflichtigen erst nach einer
der genannten Fälligkeiten bekannt gegeben, so ist die anteilige Um-
lageschuld für den oder die vorangegangenen Fälligkeitstage inner-
halb eines Monats nach Bekanntgabe des Bescheides zu entrich-
ten. Gleiches gilt bei einer erstmaligen Veranlagung im Laufe des
Kalenderjahres.

§ 4
Umlageschuldner

(1) Schuldner der Umlage ist derjenige, der zum Zeitpunkt der Entste-
hung der Umlage gemäß § 2 Abs.1 Eigentümer des Grundstückes im
Gemeindegebiet ist.

(2) Ist für ein Grundstück ein Erbbaurecht bestellt, tritt der Erbbau-
berechtigte an die Stelle des Grundstückseigentümers.
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(3) Mehrere Umlageschuldner für dieselbe Schuld haften als Gesamt-
schuldner.

§ 5
Umlagemaßstab

Bemessungsgrundlage für die Umlage ist die auf volle Quadratmeter
aufgerundete Fläche des Grundstückes zum Zeitpunkt der Umlagepflicht
gemäß § 2 Abs. 2.

§ 6
Umlagesatz

Die Umlage je Quadratmeter der nach § 5 ermittelten Grundstücksfläche
beträgt  0,00084 €/m².

§ 7
In-Kraf t-Treten

Diese Satzung tritt zum 01.01.2016 in Kraft.
Gleichzeitig tritt die Satzung der Gemeinde Niedergörsdorf zur Umlage
der Verbandsbeiträge des Wasser- und Bodenverbandes „Nuthe-Nieplitz“
vom 10.12.2014 außer Kraft.

Niedergörsdorf, 17.12.2015

Rauhut
Bürgermeister -Siegel-

TOP 13:
Die Gemeindevertretung Niedergörsdorf beschließt einstimmig die Sat-
zung der Gemeinde Niedergörsdorf zur Umlage der Verbandsbeiträge
des Gewässerunterhaltungsverbandes „Kremitz-Neugraben“
(Beschluss-Nr . 41/12/15).

Satzung der Gemeinde Niedergörsdorf
zur Umlage der V erbandsbeiträge des

Gewässerunterhaltungsverbandes „Kremitz-Neugraben“

Aufgrund der §§ 3 und 28 Abs. 2 Nr. 9 der Kommunalverfassung des
Landes Brandenburg (BbgKVerf) vom 18.Dezember 2007 (GVBl. I/07,[Nr.
19], S. 286), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 10. Juli
2014 (GVBl. I/14, [Nr. 32]),und des § 80 Abs. 2 des Brandenburgischen
Wassergesetzes ( BbgWG) in der Fassung der Bekanntmachung vom
02. März 2012 (GVBl. I/12, [Nr. 20]), zuletzt geändert durch Artikel 12 des
Gesetzes vom 10. Juli 2014 (GVBl. I/14, [Nr. 32]), hat die Gemeindever-
tretung der Gemeinde Niedergörsdorf in ihrer Sitzung  am 16.12.2015
folgende Satzung zur Umlage der Verbandsbeiträge des Gewässer-
unterhaltungsverbandes „Kremitz-Neugraben“ beschlossen:

§ 1
Allgemeines

(1) Die Gemeinde Niedergörsdorf ist auf Grund des § 2 des Gesetzes
über die Bildung von Gewässerunterhaltungsverbänden (GUVG)
vom 13. März 1995 (GVBl. I/95, [Nr.03], S.14), zuletzt geändert durch
Gesetz vom 05. Dezember 2013 (GVBl. I/13, [Nr. 39]), gesetzlichen
Pflichtmitglied des Gewässerunterhaltungsverbandes „Kremitz-Neu-
graben“. Die Zuordnung der Grundstücke zum Gebiet des Verban-
des ergibt sich aus der Verbandssatzung in der jeweils geltenden
Fassung.

(2) Die Verbandsmitglieder haben auf der Grundlage der Verbands-
satzung des Gewässerunterhaltungsverbandes „Kremitz-Neu-
graben“ Beiträge zu leisten, die zur Erfüllung ihrer Aufgaben und
Verbindlichkeiten und zu einer ordentlichen Haushaltsführung er-
forderlich sind. Die Beiträge bestehen in Geldleistungen.

§ 2
Gegenstand der Umlage

(1) Die Gemeinde Niedergörsdorf erhebt kalenderjährlich eine Umlage,
mit der die von ihr an den Gewässerunterhaltungsverbandes
„Kremitz-Neugraben“ zu zahlenden Verbandsbeiträge sowie bei der

Umlegung der Verbandsbeiträge entstehenden Verwaltungskosten
auf die Eigentümer bzw. Erbbauberechtigten derjenigen Grundstü-
cke, die nicht im Eigentum der Gemeinde, des Bundes, des Landes
oder einer anderen Gebietskörperschaft stehen, umgelegt werden.

(2) Die Umlage wird als Jahresumlage erhoben. Sie entsteht mit Beginn
des Kalenderjahres, für das sie zu erheben ist, und wird nach
Bekanntgabe des Beitrages des Gewässerunterhaltungsverbandes
gegenüber der Gemeinde für das Kalenderjahr festgesetzt.

§ 3
Fälligkeit

(1) Die Umlage wird zu je einem Viertel ihres Jahresbeitrages am 15.
Februar, 15. Mai, 15. August und 15. November fällig.

(2) Abweichend von Satz 1 wird die Umlage wie folgt fällig:

c) am 15. August mit ihrem Jahresbetrag, wenn dieser 15,00 Euro
nicht übersteigt,

d) am 15. Februar und 15. August zu je einer Hälfte ihres Jahres-
betrages, wenn dieser 30,00 Euro nicht übersteigt.

(3) Wird der Abgabenbescheid dem Umlagepflichtigen erst nach einem
der genannten Fälligkeiten bekannt gegeben, so ist die anteilige
Umlageschuld für den oder die vorangegangenen Fälligkeitstage
innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe des Bescheides zu ent-
richten. Gleiches gilt bei einer erstmaligen Veranlagung im Laufe des
Kalenderjahres.

§ 4
Umlageschuldner

(1) Schuldner der Umlage ist derjenige, der zum Zeitpunkt der Entste-
hung der Umlage gemäß § 2 Abs. 2 Eigentümer des Grundstückes im
Gemeindegebiet ist.

(2) Ist für ein Grundstück ein Erbbaurecht bestellt, tritt der Erbbau-
berechtigte an die Stelle des Grundstückseigentümers.

(3) Mehrere Umlageschuldner für dieselbe Schuld haften als Gesamt-
schuldner.

§ 5
Umlagemaßstab

Bemessungsgrundlage für die Umlage ist die auf volle Quadratmeter
aufgerundete Fläche des Grundstückes zum Zeitpunkt der Umlagepflicht
gemäß § 2 Abs. 2.

§ 6
Umlagesatz

Die Umlage je Quadratmeter der nach § 5 ermittelten Grundstücksfläche
beträgt  0,00098172148 €/m².

§ 7
In-Kraf t-Treten

Diese Satzung tritt zum 01.01.2016 in Kraft.
Gleichzeitig tritt die Satzung der Gemeinde Niedergörsdorf zur Umlage
der Verbandsbeiträge des Gewässerunterhaltungsverbandes „Kremitz-
Neugraben“ vom 10.12.2014 außer Kraft.

Niedergörsdorf, 17.12.2015

Rauhut
Bürgermeister -Siegel-

TOP 14:
Die Gemeindevertretung Niedergörsdorf beschließt einstimmig die Über-
nahme des Flurstückes 75 der Flur 3 in der Gemarkung Altes Lager
(Beschluss-Nr . 42/12/15).
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Bekanntmachung der Wahlleiterin

Gemeinde Niedergörsdorf 17.12.2015
Stimmkreis: 24 – Teltow-Fläming II

Abstimmungsbekanntmachung

Bekanntmachung
über die Durchführung eines V olksbegehrens

„Volksinitiative für größere Mindest abstände von
Windrädern sowie keine Windräder im Wald“

Die Vertreter der Volksinitiative „Volksinitiative für größere Mindestab-
stände von Windrädern sowie keine Windräder im Wald“ haben frist-
gemäß die Durchführung eines Volksbegehrens verlangt. Die Landesre-
gierung oder ein Drittel der Mitglieder des Landtages Brandenburg haben
innerhalb der Frist des § 13 Abs. 3 des Volksabstimmungsgesetzes
(VAGBbg) keine Klage gegen die Zulässigkeit des Volksbegehrens an-
hängig gemacht.

Das Volksbegehren kann durch alle stimmberechtigten Bürgerinnen und
Bürger ab dem

7. Januar 2016 bis zum 6. Juli 2016

durch Eintragung in die ausliegenden Eintragungslisten oder durch brief-
liche Eintragung auf den Eintragungsscheinen unterstützt werden. Ge-
mäß § 17 Abs. 2 VAGBbg können die Bürgerinnen und Bürger ihr
Eintragungsrecht durch Eintragung in die amtliche Eintragungsliste nur
bei der Abstimmungsbehörde der Gemeinde ausüben, in der sie ihre
Wohnung, bei mehreren Wohnungen ihre Hauptwohnung oder, sofern
sie keine Wohnung in der Bundesrepublik Deutschland haben, ihren ge-
wöhnlichen Aufenthalt haben; diese Bürgerinnen und Bürger können ihr
Eintragungsrecht jedoch auch bei den zu Buchstabe A) angeführten
weiteren Eintragungsstellen ausüben.

Eintragungsberechtigt sind gemäß § 16 VAGBbg in Verbindung mit §§ 5
und 7 des Brandenburgischen Landeswahlgesetzes (BbgLWahlG) alle
deutschen Bürgerinnen und Bürger, die zum Zeitpunkt der Eintragung
oder spätestens am 6. Juli 2016

- das 16. Lebensjahr vollendet haben, also vor dem 7. Juli 2000
geboren sind,

- seit mindestens einem Monat im Land Brandenburg ihren ständigen
Wohnsitz oder, sofern sie keine Wohnung in der Bundesrepublik
Deutschland haben, ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben sowie

- nicht nach § 7 BbgLWahlG vom Wahlrecht ausgeschlossen sind.

A) Unterstützung des V olksbegehrens durch Eintragung in
Eintragungslisten

Das Volksbegehren kann durch Eintragung in die ausliegenden
Eintragungslisten in dem folgenden Eintragungsraum der Abstimmungs-
behörde bis Mittwoch, den 6. Juli 2016, 16 Uhr und unterstützt werden:

Lfd. Eintragungsstellen Eintragungszeiten
Nummer
1 Gemeinde Niedergörsdorf Montag 08.30 Uhr bis 12.00 Uhr

Einwohnermeldeamt Dienstag 08.30 Uhr bis 12.00 Uhr/
Dorfstraße 14 f 13.00 Uhr bis 16.00 Uhr
14913 Niedergörsdorf Donnerstag 08.30 Uhr bis 12.00 Uhr/

13.00 Uhr bis 18.00 Uhr

Personen, die sich in die Eintragungslisten eintragen wollen, haben sich
über ihre Person auszuweisen (§ 7 Abs. 1 Volksbegehrensverfahrens-
verordnung - VVVBbg).

Wer sich in die Eintragungsliste einträgt, muss persönlich und hand-
schriftlich unterzeichnen. Neben der Unterschrift sind Familienname,
Vorname, Tag der Geburt, Wohnort und Wohnung, bei mehreren Woh-
nungen die Hauptwohnung oder gewöhnlicher Aufenthalt, sowie der
Tag der Eintragung lesbar einzutragen (§ 18 Abs. 1 VAGBbg i. V. m. § 8
Abs. 1 VVVBbg). Eine Eintragung kann nach § 18 Abs. 2 VAGBbg nicht
mehr zurückgenommen werden.

Eintragungsberechtigte Personen, die wegen einer körperlichen Behin-
derung nicht in der Lage sind, die Eintragung selbst vorzunehmen und
dies mit Hinweis auf ihre Behinderung zur Niederschrift erklären, wer-
den von Amts wegen in die Eintragungsliste eingetragen (§ 15 Abs. 2
Satz 2 VAGBbg i. V. m. § 8 Abs. 2 VVVBbg).

Eintragungsberechtigte Personen, die wegen einer körperlichen Behin-
derung den Eintragungsraum nicht oder nur unter unzumutbaren Schwie-
rigkeiten aufsuchen können, können eine Person ihres Vertrauens (Hilfs-
person) mit der Ausübung ihres Eintragungsrechts beauftragen. Hierfür
ist der Hilfsperson eine entsprechende Vollmacht durch die eintragungs-
berechtigte Person auszustellen (§ 15 Abs. 2 Satz 2 VAGBbg i. V. m. § 7
Abs. 4 VVVBbg).

B) Unterstützung des V olksbegehrens durch briefliche
Eintragung

Jeder Eintragungsberechtigte hat das Recht, auf Antrag das Volksbe-
gehren durch briefliche Eintragung zu unterstützen. Der Antrag kann von
der eintragungsberechtigten Person selbst oder einer von ihr bevoll-
mächtigten Person schriftlich, elektronisch (z. B. per E-Mail oder Fax)
oder mündlich (zur Niederschrift) bei der Abstimmungsbehörde  ge-
stellt werden, in der die eintragungsberechtigte Person ihre Wohnung,
bei mehreren Wohnungen ihre Hauptwohnung, oder ihren gewöhnlichen
Aufenthalt hat. Bei der elektronischen Antragstellung ist der Tag der
Geburt der antragstellenden Person anzugeben (§ 15 Abs. 6 Satz 2 i. V.
m. § 15 Abs. 2 Satz 2 VAGBbg). Eine fernmündliche Antragstellung ist
unzulässig.

Die antragstellende Person kann sich bei der Antragstellung auch der
Hilfe einer Person ihres Vertrauens (Hilfsperson) bedienen (§ 15 Abs. 6
Satz 2 i. V. m. § 15 Abs. 2 Satz 2 VAGBbg).

Eintragungsscheine können bis zwei Tage vor Ablauf der Eintragungs-
frist beantragt werden (§ 8a Abs. 5 VVVBbg).

Die für die briefliche Eintragung erforderlichen Unterlagen (Eintragungs-
schein und Briefumschlag) werden der antragstellenden Person entgelt-
frei übersandt.

Die Eintragung muss persönlich vollzogen werden. Wer wegen einer
körperlichen Behinderung nicht in der Lage ist, die briefliche Eintragung
persönlich zu vollziehen, kann sich der Hilfe einer Person (Hilfsperson)
bedienen (§ 15 Abs. 6 Satz 2 i. V. m. § 15 Abs. 2 Satz 2 VAGBbg). Auf
dem Eintragungsschein hat die eintragungsberechtigte Person oder die
Hilfsperson gegenüber der Abstimmungsbehörde an Eides statt zu versi-
chern, dass sie die Erklärung der Unterstützung des Volksbegehrens
persönlich oder nach dem erklärten Willen der eintragungsberechtigten
Person abgegeben hat (§ 15 Abs. 7 VAGBbg).

Bei der brieflichen Eintragung muss der Eintragungsberechtigte den
Eintragungsschein so rechtzeitig an die auf dem amtlichen Briefumschlag
angegebene Stelle absenden, dass der Eintragungsbrief dort spätestens
am 6. Juli 2016, 16 Uhr eingeht.

Der Eintragungsbrief wird innerhalb der Bundesrepublik Deutschland
ausschließlich von der Deutschen Post AG unentgeltlich befördert. Der
Eintragungsbrief kann auch bei der auf dem Briefumschlag angegebe-
nen Stelle abgegeben werden.

Das verlangte Volksbegehren hat folgenden Wortlaut:

„Volksinitiative für größere Mindestabstände von Windrädern sowie kei-
ne Windräder im Wald“

Wir, die Unterzeichner, fordern von der Landesregierung Brandenburg:

TOP 15:
Die Gemeindevertretung Niedergörsdorf beschließt einstimmig die un-
entgeltliche Übernahme der Flurstücke 72 und 73 der Flur 3 in der Gemar-
kung Altes Lager (Beschluss-Nr . 43/12/15).

TOP 16:
Die Gemeindevertretung Niedergörsdorf beschließt einstimmig die unent-
geltliche Übergabe des Flurstückes 68 der Flur 3 in der Gemarkung Altes
Lager (Beschluss-Nr . 44/12/15).

TOP 17:
Die Gemeindevertretung Niedergörsdorf beschließt einstimmig die Weiter-
führung der Jugendarbeit in der Gemeinde Niedergörsdorf für das Jahr
2016 und die damit verbundene Übernahme des Eigenanteils an Perso-
nalkosten (Beschluss-Nr . 45/12/15).
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1. die Bauordnung zu ändern und höhenabhängige Abstände von Wind-
kraftanlagen (WKA) zu beschließen. Die Abstände sollen das 10-fa-
che der Gesamthöhe der WKA zu jeglicher Wohnbebauung betragen.

Begründung: Schutz der Bevölkerung vor Gesundheitsgefahren und
Erhöhung der Akzeptanz; dadurch kommt die Privilegierung (§ 35
BauGB) nicht durchgängig zur Anwendung. Nach der Änderung
des § 249 im BauGB sind die Länder ermächtigt, bis zum 31.12.2015
eigene Abstände von Windkraftanlagen (WKA) zu Wohnbebauungen
festzulegen.

2. den aktuellen Windkrafterlass Brandenburgs zu ändern und Wald-
gebiete komplett von der Bebauung mit WKA auszuschließen.

Begründung: Die Aufstellung von WKA im Wald zerstört die vielfälti-
gen Waldfunktionen nachhaltig. Wald gehört zu den effektivsten
CO2-Speichern und Kühlsystemen. Das Ökosystem Wald funktio-
niert nur in einer intakten Waldstruktur und muss wegen der Klima-
schutzziele unzerstört erhalten bleiben.

Namen und Anschriften der Vertreter und Stellvertreter:

Vertreter: Stellvertreter:

Thomas Jacob Charis Riemer
Glietzer Dorfstraße 11 Dorfstraße 27 b
15913 Märkische Heide 16818 Netzeband

Hans-Jürgen Klemm Dr. Winfried Ludwig
Havelstraße 9 Wilmersdorfer Straße 24
16348 Wandlitz 14547 Beelitz OT Fichtenwalde

Dr.-Ing. Wolfgang Rasim Dr. Regina Pankrath
Klein-Bademeuseler Straße 21 Zur Dorfstraße 11
03149 Forst (Lausitz) 15806 Zossen OT Schünow

Rainer Ebeling Wolfgang Loof
Angermünder Straße 2 Lindower Dorfstraße 25
16278 Angermünde 14913 Niedergörsdorf OT Lindow

Waltraud Plarre Lutz Ittermann
Neuhäuser Straße 18 Kräuterweg 12
14797 Kloster Lehnin OT Lehnin 15518 Steinhöfel

Niedergörsdorf, 17.12.2015

Dienstsiegel

Schütze
Wahlleiterin
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ten Donnerstag im Monat zwischen 18.00 Uhr und 19.00 Uhr erhältlich.
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